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Ab 1. April: Kesselberg erneut täglich temporär für Motorradfahrer 
gesperrt     

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Kochel am See. Wer ab Ostermontag, 1. April 2024, 
die Kesselbergstraße mit dem Motorrad hinauffahren möchte, muss sich erneut an die 
seit letztem Jahr geltenden Regeln halten: Für Motorradfahrer ist die Auffahrt auf den 
Kesselberg von 1. April bis zum 31. Oktober täglich zwischen 15 und 22 Uhr nicht 
gestattet. Im vergangenen Jahr galt die Anordnung das erste Mal, nun sollen im zweiten 
Jahr weitere Daten für eine Beurteilung der Situation gesammelt werden.  
 
Die Unfallkommission, also die Verkehrsbehörde im Landratsamt, die Polizei und das 
Staatliche Bauamt Weilheim, hatten 2022 die Situation mit Blick auf die fünf voraus-
gegangenen Jahre analysiert. Auf Basis der Datenlage entschied man, dass Motorradfahrer 
die Kesselbergstraße bergan und aus Kochel am See kommend täglich von 15 bis 22 Uhr 
nicht befahren dürfen. Diese verkehrsrechtliche Anordnung gilt bis 31. Oktober 2024. In dem 
laufenden zweijährigen Probezeitraum sollen die Auswirkungen auf das Unfallgeschehen 
ermittelt und analysiert werden. Im ersten Jahr war die Zahl der Unfälle gesunken.  
 
Die bis zum Zeitpunkt der Anordnung ergriffenen baulichen Maßnahmen zur Reduzierung der 
Unfallzahlen und der Unfallschwere gelten als ausgeschöpft. Konkret geht es dabei um die 
vorhandenen Mittelleitelemente, welche aber bestehen bleiben.  
 
Die Beschilderung aus dem vergangenen Jahr wird beibehalten. Aus Schlehdorf und 
Benediktbeuern kommend wird an den Ortseingängen der Gemeinde Kochel am See durch 
nichtamtliche Schilder auf die Sperrung hingewiesen und Umleitungsmöglichkeiten angezeigt.  
Anlieger sollen sich in der Verkehrsbehörde melden, sie können gegebenenfalls von der 
Regelung ausgenommen werden.  
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